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Charta der Vereinten Nationen (1945)a

„Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten“ […] „Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souverä-
nen Gleichheit aller ihrer Mitglieder.“ → jedes Land ist eigenständig 
„[andere Mitgliedsstaaten dürfen nicht] Eingreifen in Angelegen-
heiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates 
gehören“→ Prinzip der Nichteinmischung
„Achtung vor dem Grundsatz der […] Selbstbestimmung der Völker“

193

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948)
„Jeder Mensch hat das Recht auf Leben […]“

-

UN-Zivilpakt (1966)b

„Jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. […] ein Todes-
urteil [darf] nur für schwerste Verbrechen […] verhängt werden […].“

173

2. Zusatzprotokoll zum UN-Zivilpakt (1989)c

„Niemand […] darf […] hingerichtet werden.“
90

UN-Sonderberichterstatter·innen (1982)d (besteht Einladung?) 128

Internationaler Strafgerichtshof / Rom-Statut (1998)e

nur für schwerste Menschenrechtsverletzungen wie Völkermord, An-
griffskriege, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit (das heißt, systematische Angriffe gegen die Zivilbevölkerung 
wie bspw. in Form von Ermordung, Versklavung, Folter, 
Vergewaltigung oder Einsperren von Teilen der Bevölkerung)
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Vertrag vollständig beigetreten

Mitgliedschaft oder Unterschrift zurückgezogen

Vertrag nicht beigetreten
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